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§ 1 Einleitung 

I. Gegenstand der Arbeit 

1. Eine einheitliche Kollisionsnorm für Europa 

„The Presidencies suggest to delete the text of Article 7 as proposed by the 
Commission as the large majority of delegations is unable to accept it. 
However, proposals by delegations are welcome.“1 So lautete die nüchter-
ne gemeinsame Stellungnahme der finnischen und der nachfolgenden deut-
schen EU-Ratspräsidentschaft zu dem Versuch der Kommission, im Vor-
schlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht vom 
15.12.2005 (Rom I-VO Entw.)2 erstmals eine EU-einheitliche Regelung 
zur Bestimmung des Vollmachtsstatuts aufzunehmen (vgl. Art. 7 II, III 
Rom I-VO Entw.). 

In Art. 1 II lit. f des Römischen EWG-Übereinkommens über das auf 
vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht vom 19.6.1980 
(sog. EVÜ)3 wurde die Frage, „ob ein Vertreter die Person, für deren Rech-
nung er zu handeln vorgibt, Dritten gegenüber verpflichten kann“, noch 
ausdrücklich aus dem Anwendungsbereich des EVÜ ausgenommen. 
Begründet wurde dieser Ausschluss mit der Überlegung, dass der das EVÜ 
beherrschende Grundsatz der Parteiautonomie im Bereich der insgesamt 
drei Beteiligte betreffenden Vollmacht keine Anwendung finden könne 
und dürfe.4 Zudem äußerte man Bedenken, aufgrund der Vielfalt der Lö-
sungen in den nationalen Kollisionsrechten der Mitgliedstaaten tatsächlich 
eine einheitliche Regelung finden zu können; man wollte aber auch auf das 
einschlägige Haager Übereinkommen über das auf Vertreterverträge und 
die Stellvertretung anwendbare Recht vom 14.3.19785 Rücksicht nehmen.6 

Im Zuge der angestrebten Reform des EVÜ hielt die Kommission die 
genannten Argumente nun für nicht mehr tragbar. Ausdrücklich wurde 
                                                           

1 16353/06 JUSTCIV 276 CODEC 1485, S. 12. 
2 KOM(2005) 650 endg.; auch abgedruckt in: IPRax 2006, 193–197. 
3 BGBl. 1986 II 810 = Jayme/Hausmann, Nr. 70; in Kraft seit dem 1.4.1991. Die 

Rom I-VO soll das bisher im Verhältnis der Mitgliedstaaten geltende Übereinkommen 
ersetzen und zugleich reformieren. 

4 Vgl. Bericht Giuliano/Lagarde, BT-Drs. 10/503, 33–79, 45. 
5 Text abgedruckt in: RabelsZ 43 (1979), 176–189. 
6 Vgl. Mankowski, IPRax 2006, 101–113, 108. 
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insbesondere darauf hingewiesen, dass das Haager Stellvertretungsüber-
einkommen von lediglich drei Mitgliedstaaten ratifiziert worden sei; zu-
dem hätten sich die nationalen Lösungswege im Bereich der rechtsge-
schäftlich erteilten Vertretungsmacht in der Zwischenzeit angenähert. Man 
sähe sich daher imstande, eine verordnungsautonome Kollisionsnorm zu 
schaffen, die alle aus einem „Vertretervertrag“ entstandenen Rechtsver-
hältnisse erfasst.7 

In der Tat wird in der internationalen kollisionsrechtlichen Literatur seit 
vielen Jahrzehnten kontrovers über eine angemessene Bestimmung des 
Vollmachtsstatuts diskutiert.8 So divergierten auch die diesbezüglich in 
den Mitgliedstaaten befürworteten Lösungen zu Zeiten des EVÜ-
Abschlusses noch stark, nur vereinzelt existierten kodifizierte Regelungen. 
Erst in jüngerer Zeit finden sich vermehrt moderne kollisionsrechtliche 
Kodifikationen, die die komplexe Materie einer verbindlichen Lösung zu-
führen und damit Rechtssicherheit schaffen wollen.9 

Die schließlich vonseiten der Kommission vorgeschlagene Kollisions-
norm wurde in der Folge jedoch inhaltlich erheblich kritisiert, wenn man 
die Aufnahme einer entsprechenden Vorschrift auch grundsätzlich begrüß-
te.10 Da die im Europäischen Parlament überarbeitete Version des Art. 7 
Rom I-VO Entw.11 ebenso wenig überzeugen konnte, wird die künftige 
Rom I-VO nun doch keine Regelung zur Anknüpfung der Vollmacht ent-
halten (vgl. Art. 1 II lit. g Rom I-VO).12 

Dies muss freilich enttäuschen. Das Internationale Vollmachtsrecht 
stellt ein wichtiges Teilgebiet des Internationalen Vertragsrechts dar. Für 
einen international agierenden Wirtschaftsteilnehmer ist der Einsatz eines 
Stellvertreters heute unverzichtbar, um den eigenen Aktionsradius zu er-
weitern und neue Märkte zu erschließen. Und auch im privaten Bereich 
können die Sachkompetenz und Rechtskenntnisse eines Spezialisten für 
                                                           

7 So die Begründung auf S. 8 zu Art. 7 Rom I-VO Entw., KOM(2005) 650 endg. 
8 Vgl. etwa die Monografien von Berger, Statut der Vollmacht; Diloy; Kurzynsky-

Singer; Pfister; Rigaux, Représentation; Ruthig, Vollmacht; Spellenberg, Geschäftsstatut; 
Starace, Rappresentanza; Verhagen, Agency. 

9 Siehe Art. 108 belgisches IPRG, Art. 62 bulgarisches IPRG, § 9 estnisches IPRG, 
Art. 60 italienisches IPRG, Art. 1.40 S. 2 litauisches ZGB, § 49 österreichisches IPRG, 
Art. 39 portugiesisches ZGB, Art. 95 bis 100 rumänisches IPRG und Art. 10 XI Hs. 2 
spanisches ZGB. Vgl. auch Art. 126 II bis IV schweizerisches IPRG. 

10 So etwa Lagarde, Rev crit dr int priv 95 (2006), 331–359, 343 f.; Lando/Nielsen, 
JPIL 2007, 29–51, 40; Mankowski, IPRax 2006, 101–113, 108 f.; MPI, RabelsZ 71 
(2007), 225–344, 298–312. 

11 Siehe Amendment 94, PE 386.328v01-00. 
12 Inzwischen liegt der endgültige Verordnungstext vor, vgl. Verordnung (EG) 

Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über das auf vertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht vom 17.6.2008, ABl. EU Nr. L 177/6 = Jay-
me/Hausmann, Nr. 80; die Verordnung tritt am 17.12.2009 in Kraft. 
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eine entsprechende Erleichterung bei Abschluss und Abwicklung grenz-
überschreitender Rechtsgeschäfte sorgen. Im modernen Wirtschafts- und 
Kommunikationsverkehr ist die Stellvertretung etwas höchst Alltägli-
ches.13 Demzufolge muss es mehr als misslich erscheinen, dass die Frage 
nach der richtigen Anknüpfung der Vollmacht aus den europäischen Ver-
einheitlichungsbestrebungen ausgeklammert wird.14 

Anlass zur Hoffnung auf eine entsprechende Revision gibt gleichwohl 
die Überprüfungsklausel des Art. 27 Rom I-VO, nach der die Kommission 
dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss bis spätestens 17.6.2013 einen Bericht über die An-
wendung der Verordnung und mögliche Änderungsvorschläge vorlegen 
soll. 

Die vorliegende Arbeit hat es sich daher zum Ziel gesetzt, die nun gel-
tenden mitgliedstaatlichen Regelungen zum Internationalen Vollmachts-
recht erstmalig möglichst umfassend zu untersuchen und zu vergleichen,15 
um doch noch eine EU-einheitliche Kollisionsnorm schaffen zu können, 
die sich allgemeiner Akzeptanz erfreut. Die zu erarbeitende Norm soll die 
bestehende Rechtszersplitterung beseitigen16 und das Anknüpfungssystem 
der Rom I-VO ergänzen. 

2. Grundlagen 

a) Stellvertretung als Dreiecksverhältnis 

Trotz unterschiedlicher materiellrechtlicher Ausgestaltung des Stellvertre-
tungsrechts in den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen17 lässt sich nach 
funktioneller Qualifikation folgende Vollmachtsdefinition festhalten: Die 
Vollmacht ist die rechtsgeschäftlich erteilte Rechtsmacht des Stellvertre-
ters, mit unmittelbarer Wirkung für und gegen den Prinzipal (= Vertrete-

                                                           
13 Vgl. Spellenberg, Geschäftsstatut, S. 19. 
14 Siehe hierzu auch unten S. 84 f. 
15 Die bisher erschienenen rechtsvergleichenden Monografien (vgl. § 1 Fn. 8) sind 

entweder aufgrund der in den letzten Jahren vermehrt in Kraft getretenen modernen Ko-
difikationen veraltet oder sie beleuchten nur Teilaspekte der Stellvertretungsproblematik 
bzw. beschränken sich auf einige wenige Vergleichsländer, um eine nationale Kollisions-
norm zu finden. Die Anknüpfungsgrundsätze des Art. 7 Rom I-VO Entw. wurden dabei 
bisher noch nie berücksichtigt. 

16 Zum Anknüpfungsprinzip des internationalen Entscheidungseinklangs siehe unten 
S. 121–124. 

17 Siehe hierzu ausführlich Schwarz, RabelsZ 71 (2007), 729–801, 736–739. Mate-
riellrechtliche Vereinheitlichungsbestrebungen waren bislang kaum erfolgreich; so ist 
etwa das Genfer UNIDROIT-Übereinkommen über die Vertretung beim internationalen 
Warenkauf vom 17.12.1983 (Text abgedruckt in: Rev dr unif 1983 I, 164–177) bislang 
noch nirgendwo in Kraft getreten, vgl. hierzu Stöcker, WM 1983, 778–785. 
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ner) Willenserklärungen gegenüber einem Drittkontrahenten abzugeben.18 
Da die Stellvertretungswirkung danach aufgrund eines entsprechenden 
Prinzipalwillens und nicht per Gesetz eintritt, wird in diesem Zusammen-
hang auch von „gewillkürter Stellvertretung“ gesprochen.19 

Als zu vermittelndes Hauptgeschäft zwischen Prinzipal und Drittkon-
trahent kommt sowohl ein einseitiges als auch ein zweiseitiges Rechtsge-
schäft in Betracht. Irrelevant ist zudem, welche rechtsgeschäftliche Kon-
struktion der Vollmacht zugrunde liegt: In einigen Staaten stellt sie sich als 
bloße Rechtswirkung eines zwischen Prinzipal und Stellvertreter im In-
nenverhältnis geschlossenen Vertrages dar,20 so dass sich diesbezügliche 
Mängel automatisch auf das Bestehen der Vollmacht im Außenverhältnis 
auswirken. In den meisten Mitgliedstaaten wird die Vollmacht aber von 
dem ihr zugrunde liegenden Innenverhältnis abstrahiert (sog. Abstraktions-
prinzip) und eine einseitige Erklärung des Prinzipals für die Bevollmächti-
gung als ausreichend erachtet.21 

Wird ein Stellvertreter eingeschaltet, kann sich die Vollmacht potenziell 
in allen drei zu unterscheidenden Rechtsbeziehungen auswirken:22 Im Au-
ßenverhältnis hängt von ihr die Wirksamkeit des Hauptgeschäfts zwischen 
Prinzipal und Drittem bzw. die mögliche Eigenhaftung des Stellvertreters 
gegenüber dem Dritten als Vertreter ohne Vertretungsmacht (sog. falsus 
procurator) ab; im Innenverhältnis bestimmen ihr Bestand und Umfang 
eine mögliche Haftung des Stellvertreters gegenüber dem Prinzipal. Aus 

                                                           
18 Vgl. Art. 3:202 der Principles of European Contract Law (deutsche Übersetzung 

abgedruckt bei: von Bar/Zimmermann, Europ. VertragsR, S. 233); Art. 2.2.3 der        
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts; Pélichet, Act. Doc. La 
Haye 13: 1976 IV (1979), Doc. prél. Nr. 1 (1974), S. 19; Schwarz, RabelsZ 71 (2007), 
729–801, 736; Staudinger-Magnus, Einl. zu Art. 27–37 EGBGB Rz. A 3. Freilich kann 
sich die Bindung des Prinzipals auch aufgrund eines entsprechenden Rechtsscheins einer 
Vollmacht ergeben (sog. Rechtsscheinvollmacht), unmittelbar mit der Stellvertretungs-
problematik verbunden sind zudem die Folgen eines Handelns ohne jegliche Vertre-
tungsmacht – diese Fragen sind insbesondere bei der Ermittlung des Anwendungsbe-
reichs des Vollmachtsstatuts von Bedeutung, siehe daher hierzu die rechtsvergleichende 
Analyse in § 7. 

19 Vgl. etwa Bamberger/Roth-Mäsch, Anh. zu Art. 10 EGBGB, § 49 österreichisches 
IPRG und die Überschrift zur englischen bzw. französischen Fassung des Amendment 94 
(„Voluntary agency“ bzw. „Agence bénévole“). 

20 So etwa das französische Recht (vgl. Art. 1984 Code civil); siehe auch zur engli-
schen Rechtsfigur der agency unten S. 36 f. und 44. 

21 Vgl. etwa § 167 I des deutschen BGB, Art. 1387 ff. des italienischen Codice civile 
und Klete�ka, S. 203 f., zum österreichischen Recht. Siehe auch die Übersicht bei von 
Bar/Zimmermann, Europ. VertragsR, S. 225, und Ranieri, S. 227–234. Daher folgen auch 
die Principles of European Contract Law dem Abstraktionsprinzip, vgl. insbesondere 
Art. 3:101 I und III, deutsche Übersetzung abgedruckt bei: von Bar/Zimmermann, Europ. 
VertragsR, S. 223. 

22 Vgl. hierzu nur Schwarz, RabelsZ 71 (2007), 729–801, 736. 


